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(30) Unterstützungsvereine 

1. Firmen-Unterstützungsvereine 

Firmen-Unterstützungsvereine werden in der vereinsrechtlichen Literatur wenig behandelt. Lediglich in 

zwei grundlegenden Werken zum Vereinsrecht ist hiervon überhaupt die Rede. Sofern der Verein eine 

Sozialeinrichtung ist, die den Zweck verfolgt, den Betriebsangehörigen Zuwendung zukommen lassen 

zu können, greift wohl § 87 BetrVG, nach dessen Nr. 8 „Form, Ausgestaltung und Verwaltung von 

Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 

beschränkt ist“ der Mitbestimmung unterliegt.  

2. Die Gefahren 

Kommt man zum Schluß, bei einem Unterstützungsverein mit einer „falschen“ Satzung läge ein 

„nichteingetragener nicht konzessionierter wirtschaftlicher Verein“ vor, dann führt dies zur 

Handelndenhaftung und der persönlichen Haftung der Mitglieder (Stöber/Otto, Handbuch des 

Vereinsrechts, 12. Aufl. 2021, Rn. 11). Nach der Rechtsprechung dürfen die Betriebsangehörigen selbst 

allerdings weder zu laufenden Beiträgen noch zu sonstigen Zuschüssen herangezogen werden – 

anderenfalls würde es sich um einen wirtschaftlichen Verein handeln (der meist jedoch keine 

Konzession hätte. Auch die Anteileigner des Unternehmens dürfen keine Anwartschaften erwerben 

können, sonst läge ebenfalls ein wirtschaftlicher Verein vor. (Sauter/Schweyer/Waldner, Der 

eingetragene Verein, 21. Aufl. 2021, Rn. 55b m.w.N). In der Satzung jedes Unterstützungsvereins muß 

klar zum Ausdruck kommen, daß ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Unterstützung nicht besteht.  

3. Konsequenzen 

Ein nichteingetragener Verein wird schnell zum wirtschaftlichen Verein, ohne daß man es merkt. 

Steuerpflichtig zu sein ohne es zu wissen schützt aber weder von Haftung noch vor Strafe. 

 

  



4. Online-Training zu vereinsrechtlichen Themen 

Die Übersicht über die nächsten webinare in den Sommermonaten diesen Jahres findet sich auf der 

Website www.wagner-vereinsrecht.com. Diese Website befaßt sich schwerpunktmäßig mit Themen 

aus dem Vereins- und Verbandsrecht. Sie wird ständig erweitert und aktualisiert. 

Mit dem Thema Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 2021 (einschließlich der nötigen 

Satzungsänderungen für virtuelle und hybride Versammlungen sowie Beschlußfassungen außerhalb von 

Versammlungen beschäftigen wir uns noch einmal am 25.08.2021 ab 09:30 bis 11:00 Uhr in einem 

ebenfalls kostenfreien webinar. Dazwischen nehmen wir unsere wohlverdiente Sommerpause. 

Save the date: Mi., 15.09., 18:00 bis 20:00 Uhr live-webinar mit der DLRG-Vizepräsidentin Ute Vogt 

und dem Schatzmeister der DLRG, Thomas Matthews zum Thema Die DLRG und ihre Finanzen, 

Fragen und Antworten zu Finanzierung, Wirtschaftsordnung u.ä. Diese Veranstaltung richtet sich nicht 

nur an DLRG-Mitglieder und voraussichtlich Anfang Oktober an einem Werktag wiederholt. 

5. Anmeldung 

Den Anmeldelink und weitere Informationen zu Online-Seminaren u.ä. erhalten Sie auch per email: 

wagner@wagner-vereinsrecht.com. 

6. Praxistip 

Der Vorstand sollte (gerade in vermeintlich „ruhigeren“ Zeiten) ab und zu das eigene Tun und Lassen 

überdenken. Dazu gehört auch die Überprüfung der Satzung.  

Bleiben Sie gesund und heiter – irgendwie… 

Ihr 

 

Jürgen Wagner 
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